Vermerk Behdrdenbeteiligung "Nordlich Saarstrafe / Binger Strafie (H 104)"

Aktz.: 61 26 HM 104

Bebauungsplan "Nordlich SaarstralBe / Binger Stralle (H 104)"

I. Vermerk

iiber die Beteiligung der Behdrden gemil § 4 Abs. 2 BauGB, die Beteiligung des Orts-
beitates gemil3 § 75 GemO sowie die landesplanerische Stellungnahme der Oberen
Landesplanungsbehorde '

A) Formalien
Dauer des Anhérverfahrens: 17.01.2025 bis 18.02.2025
Anzahl der beteiligten TOB: ' 35 Anzahl der Antworten von TOB: 16
Koordinierungstermin mit TOB:

Folgende Triger 6ffentlicher Belange teilen mit, dass ihre Belange nicht beriihrt sind bzw.
keine Stellungnahme erforderlich ist:

e 20— Amt fiir Finanzen, Beteiligungen und Sport

37 — Feuerwehr der Stadt Mainz

60.03 — Bauamt, Abt. Vermessung und Geoinformation

60.04 — Bauamt, Abt. Denkmalpflege

67 — Griin- und Umweltamt

¢ Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz - Bingen A6R

e LBM - Landesbetrieb Mobilitit Worms

¢ Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe

e Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid — Regionalstelle Gewerbeaufsicht
Mainz
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Vermerk Behérdenbeteiligung "Nérdlich Saarstrafe / Binger Strafie (H 104)"

B) Anregungen aus dem Anhérverfahren

1 61.1- Stadtplanungsamt, Abt. Verkehrswesen
- Schreiben vom 27.01.2025-

e Die Abt. 61.1 — Verkehrswesen werde derzeit direkt in das laufende Bauleitplan-
verfahren einbezogen. Dies solle auch in der weiteren Bearbeitung fortgefiihrt
werden.

e Es wird auf die im Rahmen der Amterkoordinierung bereits eingereichte Stel-
lungnahme vom Januar 2024 verwiesen. Es wird um eine emeute Prifung der
_darin angesprochenen Punkte gebeten.

e Daruber hinaus seien bezlglich der Verkehrsanlagen noch Zufahrtsverbote oder
Zufahrten festzusetzen.

Abwigungsergebnis

Die Abt. 61.1 — Verkehrswesen wird auch weiterhin in das Bauleitplanverfabren mit einbezogen.

Die in der Amterkoordinierung bereits vorgebrachten Themenbereiche sowie die Thematik der Zufabrten
bsw. der Zufabrisverbote sind durch die Planung nicht beriihrt. Der Bebanungsplan "H 104" verfolgt
ausschliefflich das Ziel der Einzelhandelsstenerung.

Den Anregungen kann nicht gefolgt werden.

2. 80— Amu fiir Wirtschaft und Liegenschaften
- Schreiben vom 10.02.2025-

e Aus Sicht des 80 - Amtes fur Wirtschaft und Liegenschaften bestiinden keine
Bedenken.

e Eswerde darum gebeten, weiterhin am laufenden Verfahren beteiligt zu werden.
Abwigungsergebnis
Das 80 — Amt fiir Wirtschaft und Liegenschaften wird anch weiterhin am Bauleitplanverfabren beterligt.

Den Anregungen kann gefolgt werden.

3. Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchiologie
Aubenstelle Mainz
- Schreiben vom 18.02.2025 -

e In der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchiologie seinen innerhalb
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "H 104" mehrere Fundstellen ver-
zeichnet. Es handele sich dabei um romische Graber und Siedlungsfunde sowie
festungszeitliche Bauwerke.
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Vermerk Behdrdenbeteiligung "Nérdlich Saarstrafe / Binger Strafie (H 104)"

e Zudem befinde sich das geplante Bauleitplanverfahren"'H 104" nordostlich des
GoBlerwegs innerhalb des Geltungsbereiches des rechtskriftigen Grabungs-
schutzgebiets WallstraBe — Mombacher Strale G 80/03 nach § 22 Denkmal-
schutzgesetz (DSchG) Rheinland-Pfalz (RLP). Gemil § 22 Abs. 3 DSchG RLP
bediirften Vorhaben in Grabungsschutzgebieten, die verborgene Kulturdenk-
mailer gefiahrden konnten, der Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbe-
horde.

e  Unabhingig davon seien insgesamt nur ein geringer Teil der tatsachlich im Bo-
den vorhandenen archiologischen Fundstellen/Denkmaler bekannt.

e Eswird darauf hingewiesen; dass grundsitzlich die Bestimmungen gemal §§ 19
und 21 Abs. 3 DSchG vom 23.3.1978 (GVBL,1978, S.159 ff), zuletzt geindert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBL. S. 543) gelten.

Abwigungsergebnis

Es wird im weiteren VVerfahren gepriift, ob ein entsprechender Hinweis hieru erforderlich wird. Da der
Bebaunngsplan "H 104" ausschiiefilich das Ziel der Einzelhandelsstenerung verfolgt und somit kein
neues Baurecht geschaffen wird, sind die vorgebrachten Hinweise sum rechtskriftigen Grabungsschutzge-
biet "G 80/ 03", den archiologischen Fundstellen sowie zu den grandsditzlichen archéologischen Bestim-
mungen, durch die Planung nicht beriibrt.

e Aufgrund dessen, dass der Bebauungsplan "H 104" ausschlieBlich der Einzel-
handessteuerung diene und das Plangebiet bereits vollstindig entwickelt sei, sei
eine vorbehaltliche Zustimmung der Direktion Landesarchiologie Mainz an die
Ubernahme folgender Bedingungen und Auflagen gebunden:

Bedingungen

e Die Zustimmung der Direktion Landesarchiologie Mainz erfolge unter dem
bedingenden Vorbehalt einer stidtebaulichen Entwicklung, die nicht tiefere
und umfangreichere Bodeneingriffe verursache als die Bestandsbebauung.

e Bei der Vergabe der vorbereitenden BaumaBnahmen (wie Mutterbodenabtrag,
Entfernung der Bodenplatte) habe der Vorhabentriger im Sinne der Verwal-
tungsvorschrift des Ministeriums fiir Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur zur Durchfihrung von § 21 Abs. 2 DSchG RLP sowie fiir die spateren
Erdarbeiten der Bautrager/Bauherr, die ausfithrenden Baufirmen vertraglich zu
verpflichten, mit det GDKE - Direktion Landesarchiologie, AuBenstelle Mainz
zu gegebener Zeit die Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in
Schriftform abzustimmen. Das Referat Grabungstechnik der Direktion Lan-
desatchiologie Mainz werde die Bauarbeiten iiberwachen.

Auflagen

e Die ausfithrenden Baufirmen seien nachdricklich auf die §§ 17 und 18 des
Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG RLP) vom 23. Mirz 1978
(GVBL 1978, S. 159 ff), zuletzt geindert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
28. September 2021 (GVBL. S. 543), hinzuweisen. Demnach set jeder zutage
tretende archiaologische Fund unverziiglich zu melden, die Fundstelle so-
weit wie moglich unverandert zu belassen und die Gegenstinde sorgfaltig
gegen Verlust zu sichern.
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Die beiden Punkte zu den Bedingungen entbinden die Bautriger/Bauhertn
bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Mel-
depflicht und Haftung gegentiber der GDKE.

e Sollten tatsichlich archiologische Objekte angetroffen werden, so sei der
Direktion Landesarchiologie ein angemessener Zeitraum einzuriumen, da-
mit die Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfithrenden Firmen,
planmiBig den Anforderungen der heutigen archiologischen Forschung
entsprechend durchgefithrt werden konnten. Im Einzelfall sei mit Bauvet-
zbgerungen zu rechnen. Je nach Umfang der eventuell notwendigen Gra-
bungen seien von Seiten der Bauherren/Bautriger finanzielle Beitrage fiir
die MaBnahmen erforderlich.

e  Eswerde darauf hingewiesen, dass die Meldepflicht besonders fiir die Mal3-
nahmen (wie Muttetbodenabtrag, Entfernung der Bodenplatte) zur Vorbe-
reitung der Baumal3nahmen gelte.

Abwigungsergebnis

Die Ubernabme der vorgebrachten Bedingungen und Auflagen, die fiir eine vorbehaltliche Zustimmung
der Direktion Landesarchialogie Maing, erforderlich sind, werden keine Beriicksichtigung in der Planung
finden, da sie durch die Eingelbandelsstenerung nicht berithrt werden. Es wird im weiteren V erfahren in
Abstimmung mit 60.04 — Banamt, Abt. Denkmalpflege gepriift, ob ein entsprechender Hinweis hierzn
in den Bebaunngsplan "H 104" aufgenommen wird.

e Die Direktion Landesarchiologie sollte in die weiteren Verfahrensschritte ein-
bezogen werden, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen auftreten kénnen.

e Es wird erlautert, dass diese Stellungnahme ausschlieBlich die archiologischen
Kulturdenkmailer betreffe und nicht die Stellungnahmen der Direktion Landes-
denkmalpflege zu den Baudenkmalern in Mainz sowie der Direktion Landesar-
chiologie - Erdgeschichte in Koblenz ersetze. Eine interne Weiterleitung sei
nicht moglich.

Abwigungsergebnis

Die GDKE- Direktion Landesarchiologie Aufenstelle Mainz, wird weiterbin am Verfabren beteiligt.
Die GDKE- Direktion Landesdenkmalpflege - Geschifisstelle Praktische Denkmalpflege sowie die
GDKE- - Direktion Landesarchiiologie Erdgeschichtliche Denkmalpflege wurden bereits am Verfabren
beteiligt und werden auch itm weiteren V'erfabren betetligt.

Die Stellungnabme der GDKE - Direktion Landesarchiologie Erdgeschichtliche Denkmalpflege hiersu
lregt bereits vor.

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden.
4. Generaldirektion Kulturelles Erbe - Direktion Landesarchiologie

Erdgeschichtliche Denkmalpflege
- Schreiben vom 22.01.2025 -

e  Aus Sicht der Denkmalfachbeh6rde GDKE, Direktion Landesarchiologie, Exrd-
‘geschichtliche Denkmalpflege bestiinden keine Bedenken.
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e s wird mitgeteilt, dass die GDKE, Direktion Landesarchiologie, Exrdgeschicht-
liche Denkmalpflege am weiteren Bauleitplanverfahren nicht mehr beteiligt wer-
den musse.

e  Dabei wird darauf hingewiesen, dass sich diese Stellungnahme ausschlieBlich auf
~ die Belange der Erdgeschichtlichen Denkmalpflege bezieht und gesonderte Stel-
lungnahmen der Direktion Landesarchiologie, AuBenstelle Mainz sowie der Di-
rektion Landesdenkmalpflege, Fachbereich Praktische Denkmalpflege Mainz
vorbehalten bleiben und gegebenenfalls noch einzuholen sind.

Abwigungsetrgebnis

Die GDKE, Direktion Landesarchiologie, Erdgeschichtliche Denkmalpflege wird im weiteren |V erfab-
ren nicht mebr beteiligt.

Ebenso werden die GDKE, Direktion Landesarchiologie, Aufenstelle Mainz, sowie der Direktion Lan-
desdenkmalpflege, Fachbereich Praktische Denkmalpflege Maing am weiteren Verfahren beteiligt.

Den Anregungen kann gefolgt werden.

5. Handelsverband Siidwest e.V.
- Schreiben vom 17.02.2025 -

e  Aus Sicht des Handelsverbandes Stidwest bestunden zurzeit keine Bedenken.

e Es werde deutlich, dass gemal3 der textlichen Festsetzung zum Bebauungsplan
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten nicht zulissig seien.
Da das Plangebiet in einer nicht-integrierten _Lage und somit auBBerhalb der zent-
ralen Versorgungsbereiche liege, finde man diese Entscheidung begrillenswert.

e Es werde ebenfalls begriiit, dass in Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentren-
relevanten Sortimenten die zentrenrelevanten Sortimente als branchentypische
Randsortimente auf maximal 5% der Verkaufsfliche des Einzelhandelsbetriebes
beschrinkt zulissig seien. Die vorgeschlagene maximale Verkaufsfliche von
450 m? werde hingegen als zu grof3 erachtet, weshalb eine deutliche Reduzierung
empfohlen werde.

Abwigungsergebnis

Das "Zentrenkonzept Eingelbandel” der Landeshauptstadt Maing wurde erstmals am 09.03.2005
vom Stadtrat der Landeshauptstadt Maing, beschlossen. Seitdem wurde es mebrfach forigeschrieben, um
der fortschreitenden Siedlungsentwicklung Rechnung su tragen. Das "' Zentrenkonzept Eingelhandel” hat
den Charakter einer von der Gemeinde beschlossenen sonstigen stidtebanlichen Planung und dokumentiert
den planerischen Willen der Stadt Mainz, die Eingelhandelsentwicklung im Stadigebiet 3u stenern. Ein
solches Konszept ist gemdf§ § 1 Abs. 6 Nrn. 8a und 11 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplinen
g beriicksichtigen. Dementsprechend dient das "Zentrenkonzept Eingelbandel” als Grundlage fiir die
texctlichen Festsetungen des Bebauungsplanes "H 104" zur Eingelbandelsstenernng.

Im " Zentrenkonzeptes Eingelbandel” wurde festgelegt, dass bei Eingelbandelsbetrieben in nicht-integrier-
ten Lagen, bei denen das Kernsortiment nicht-gentrenrelevant ist, iiber den Bebanungsplan sichergestellt
werden muss, dass branchenuntypische entrenrelevante Randsortimente ausgeschlossen sind.
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Die branchentypischen sentrenrelevanten Randsortimente werden i. d. R. auf 5 % der Verkaufsfliche,
maximal 450 m? Verkaufsfliche begrenzt, wobei fiir jedes eingelne Sortiment eine Beschrinkung anf
100 m? Verkanfsfliche erfolgt.

Da die textlichen Festsetzungen des Bebanungsplanes "H 104" auf den Regelungen des "'Zentrenkon-
eptes Einzelhandel” der Landeshauptstadt Mainz, beruben, kann keine stirkere Beschrinkung als anf
die bereits festgesetzte Verkanfsfliche von maximal 450 m? fiir branchentypische Randsortimente erfol-
gen. Es wird jedoch folgende Ergiingung in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes "H 104"
aufgenommen:

"ledes einzelne dieser branchentypischen Randsortimente ist auf masx. 100 m* V erkanfsfliiche suldssig."”

Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden.

6. Industrie — und Handelskammer fiir Rheinhessen
- Schreiben vom 13.02.2025 -

Es wurden zu dem vorliegenden Bebauungsplan "Nordliche SaarstraBe / Binger
StraBle (H104)" folgende Punkte zur Diskussion beitragen:

e  Grundsitzliche Bewertung des Zentrenkonzepts

e Die Umsetzung von Zentrenkonzepten werde unterstiitzt und als geeignetes
Instrument zur Stirkung der Innenstidte und zur Forderung ausgewogener
Einzelhandelsstandorte betrachtet. ‘

e FEine gezielte Steuerung der Ansiedlung von zentrenrelevanten Sortimenten
trage dazu bei, die Verédung der Innenstidte zu verhindern und die Attrak-
tivitat zentraler Lagen fir Konsumentinnen sowie Unternehmen zu sichern.

e  Forderung eines offenen Wettbewerbs

e [s werde betont, dass der offene und faire Wettbewerb ein zentraler Be-
standteil der sozialen Marktwirtschaft sei. Eine ausgewogene Interessenab-
wigung zwischen den Zielen des Zentrenkonzepts und den wirtschaftlichen
Interessen der Unternehmen sei essenziell, um die Attraktivitat und Wirt-
schaftskraft der Region zu stirken.

e FEs wird sich dafuir ausgesprochen, sicherzustellen, dass durch planerische
Vorgaben keine unverhiltnismiBigen Hurden fiir die Ansiedlung von Han-
delsunternehmen entstiinden. Insbesondere kleinere und mittelstindische
Unternehmen sollten durch die Regelungen nicht benachteiligt werden.

e Informationsbedarf zur genauen FlachengroBe des Handelsbetriebs

e  Es werde angeregt, im weiteren Planungsverfahren genauere Informationen
zur geplanten FlichengroBe des anfragenden Handelsunternehmens einzu-
holen. Die GroBe und Art des Einzelhandelsprojekts seien entscheidend,
um die potenziellen Auswirkungen auf die umliegenden Handelsstruktutren
und die Kaufkraftbindung fundiert beurteilen zu kénnen. Ohne diese In-
formationen sei eine prazise Abwigung zwischen Zentrenkonzept und wirt-
schaftlichen Belangen nicht moglich.
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e  Kaufkraftbindung und Vermeidung von Fehlentwicklungen

e  Es sei wichtig, sorgfiltig zu analysieren, ob die geplante Nutzung tatsichlich
einen signifikanten Kaufkraftabfluss aus der Innenstadt erwarten lasse. An-
dernfalls bestehe die Gefahr, dass Wachstumspotenzial der regionalen Wirt-
schaft unnotig zu hemmen.

e  Berucksichtigung regionaler Wirtschaftsinteressen

e  Eswird angeregt, bei der Ausarbeitung des Bebauungsplans eine sorgfaltige
Abwigung zwischen den stidtebaulichen Zielsetzungen und den wirtschaft-
lichen Belangen der Region vorzunehmen.

e Es sei wichtig, dass der Bebauungsplan neben der Stirkung der Innenstadt
auch die Entwicklungsméglichkeiten von Unternehmen auBlerhalb dieser

zentralen Lage berticksichtige.

e  Flexibilitat fiir zukinftige Entwicklungen

e  Angesichts sich wandelnder Verbraucherbediirfnisse und des Strukturwan-
dels im Einzelhandel sollte der Bebauungsplan gentigend Flexibilitat bieten,
um auf kiinftige Entwicklungen reagieren zu konnen.

e Die IHK fiur Rheinhessen begriiBe die Ziele des Zentrenkonzepts, insbe-
sondere die Stitkung der Innenstidte und die Vermeidung von Fehlent-
wicklungen im Einzelhandel. Gleichzeitig werde betont, dass eine sorgfal-
tige Abwiagung zwischen den Zielen der Zentrenforderung und den wirt-
schaftlichen Belangen unerlisslich sei.

e Es werde um die Bereitstellung detaillierter Informationen zur GroBe des
geplanten Einzelhandelsprojekts gebeten, um dessen Auswirkungen auf die
Kaufkraftbindung und die Zentrenstruktur abschitzen zu konnen.

Abwigungsergebnis

Das "Zentrenkonzept Einzelbandel" der Landeshanptstadt Maing wurde erstmals am 09.03.2005
vom Stadtrat der Landeshauptstadt Maing, beschlossen. Seitdem wurde es mebrfach forigeschrieben, um
der fortschreitenden Siedlungsentwicklung und den sich verandernden Rabmenbedingungen Rechnung 3u
tragen. Das "Zentrenkonzept Einzelbandel” bhat den Charakter einer von der Gemeinde beschlossenen
sonstigen stidtebanlichen Planung und dokumentiert den planerischen Willen der Stadt Maing, die Ein-
zelhandelsentwicklung im Stadtgebiet u stenern. Ein solches Kongept ist gemdff § 1 Abs. 6 Nrn. 8a
und 11 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplinen 3u beriicksichtigen. Dementsprechend dient das
"Zentrenkonzept Einzelbandel” als Grundlage fiir die textlichen Festsetzungen des Bebanungsplanes
"Nérdlich SaarstrafSe | Binger Straffe (H 104)" zur Eingelbandelssteuerung.
Der riumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "H 104" befindet sich gemdaf§ "' Zentrenkonzept
- Eingelbandel" in einer nicht-integrierten Lage und somit aufferhalb der Jentralen V ersorgungsbereiche.
Durch den Ausschluss zentrenrelevanter Sortimente sowie die Beschrinkung der branchentypischen Rand-
sortimente werden im Bebauungsplan ""H 104" Festsetzungen getroffen, um einen Kaufkraftabfluss aus
den umliegenden zentralen Versorgungsbereichen in den raumlichen Geltungsbereich des Bebanungsplanes
"H 104" zu vermeiden und Feblentwicklungen in den Jentralen Versorgungsbereichen des Stadtteils
Hartenberg | Miinchfeld sowie der Innenstadt und dem City-Kern entgegen 3u wirken.
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Hierdurch soll die Standortsicherbeit fiir Einzelhandelsinvestitionen in der Innenstadt und in den Jent-
ralen Versorgungsbereichen gewdbrleistet werden. Unabhingig vom " Zentrenkongept Einzelhandel” soll
der Preisdruck auf gewerblich nutzbare Flichen an dieser Stelle durch die getroffenen Festsetzungen des
Bebaunngsplanes "H 104" gedimpft werden. Eingelbandelsunternehmen sind in der Regel in der Lage,
weit hihere Grundstiickskosten u tragen als andere Nutzungen des sekundiren und tertidren Sektors.
Aufgrund dieser Gegebenheiten werden Mechanismen in Gang geset3t, die eine V erdringung von Nut-
ungen aus dem sekundiren und terticiren Sektor durch Eingelbandelsnutzungen ur Folge haben kin-
nen. Eine solche 1V erdringung oder eine faktische V erhinderung von Anstedlungen solcher Nutungen
wire nicht im Sinne der Stads Maing. Dementsprechend soll mit dem Bebanungsplan "H 104" die
Abnsiedlung von Einzelhandelsnutzungen auf Grundlage des "' Zentrenkonzeptes Eingelbandel” der Stadt
Mainz, bauplanungsrechtlich gesteunert werden.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes "H 104" gelten fiir alle Eingelbandelsunternehmen gleicherma-
flen, weshalb die Benachteilignng von Eingelbandelsunternebmen anfgrund deren Griffe nicht bestitigt
werden kann. Einzelbandelsbetriebe, welche sentrenrelevante Kernsortimente fiihren, sind gemdif§ "Zen-
trenkonzept Eingelbandel’ nur in den ansgewiesenen gentralen Versorgungsbereichen 3uldssig. Das Vor-
liegen von unverhéltnismafSigen Hiirden fiir die Ansiedlung von Eingelbandelsunternebmen kann nicht
bestitigt werden. Eine Ansiedlung von Eingelbandelsnutzungen mit nicht-gentrenrelevantem Kernsorti-
ment und branchentypischem Randsortiment gemdf§ den Festsetzungen des Bebauungsplanes "H 104"
ist im Plangebiet ulissig. Somit bestebt die Maoglichkeit von Eingelbandelsansiedlungen bei gleichzeits-
gem Schut3, der gentralen V ersorgungsbereiche.

Der Anregung, Einzelbandelsbetriebe mit gentrenrelevanten Kernsortimenten anfgrund deren individuel-
ler GrifSe und Art im Sinne einer Einzelfallbetrachtung entgegen der Regelungen des " Zentrenkonzeptes
Einzelbandel" anferhalb der ausgewiesenen zentralen V ersorgungsbereiche in einem Bebauungsplan als
Juldssig festzuseten, kann nicht gefolgt werden. Hierbei wiirden die Ziele und 1 eitlinien des "'Zentren-
konzeptes Einzelhandel” nicht eingehalten werden. Das "Zentrenkonzept Eingelhandel” kann seine
vom Stadtrat beschlossene planerische Wirkung nur entfalten, wenn es konsequent als Grundlage fiir den
Planungsvollzug herangezogen wird. Ansonsten besteht die Gefabr den Gleichbehandlungsgrundsatz, 3u
verletzen und Prigedengfille zu schaffen. Die Standortsicherbeit fiir Eingelbandelsinvestitionen in der
Innenstadt und den entralen Versorgungsbereichen kann dann nicht mebr gewdbrleistet werden.

Den Anregungen kann teilweise gefolgt werden.

7. Struktur- und Genehmigungsdirektion Siid -
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
- Schreiben vom 12.02.2025-

e  Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung:
e  Wasserschutzgebiete
Der Geltungsbereiches des Bebauungsplanes "H 104" befinde sich nicht in
einem bestehenden oder geplanten Trinkwasserschutzgebiet. Zudem seien
das ehemalige Wasserschutzgebiet "Taubertsberg" sowie der gleichnamige
Brunnen nicht meht vorhanden.

e  Bauzeitliche Grundwasserhaltung/Hohe Grundwasserstinde
Sollten wiahrend der Bauphase hohe Grundwasserstinde auftreten oder
durch starke Niederschlige ein Aufstau auf den grundwasserstauenden
Schichten hervorgerufen werden, kénne eine Grundwasserhaltung notwen-
dig sein. Hierfiir miisse eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der zustindigen
Unteren Wasserbehorde eingeholt werden. '
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e  Niederschlagswassernutzung/Brauchwas seranlagen

Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser in den Zisternen zur
Brauchwassernutzung u.a. fur die Toilettensptilung vorgesehen ist, seien
mehrere Hinweise zu beachten.

e Regenerative Energie
Sofern der Einsatz von regenerativer Energien, insbesondere die Nutzung

von Erdwirme (Geothermie), vorgesehen sei, miisse hierfiir ein wasser-
rechtliches Erlaubnisverfahren bei der zustindigen Unteren Wasserbehorde
durchgefihrt werden.

Abwigungsergebnis

Der Bebauungsplan "H 104 “ verfolgt ausschiiefilich das Ziel der Einzelbandelsstenerung. Zudem han-
delt es sich bei dem Bebauungsplan ""H 104" um ein bereits vollstindig entwickeltes Bestandgebiet. Durch
die Planung werden dementsprechend keine Auswirkungen auf die Grund- oder Trinkwasserversorgung
erwartet und somit wird kein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan ""H 104" aufgenommen.

e Bodenschutz:
Fiir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes "H 104" wird darauf hingewie-
sen, dass im Bodenschutzkataster Rheinland-Pfalz verschiedene bodenschutz-
rechtlich relevante Flachen erfasst seien. Diese wiirden hinsichtlich der geplan-
ten Nutzung "Einzelhandel" wie folgt bewertet:

e "ehem. Autotransporte, Kraftstoffe u. Folgenutzungen, Saarstr. 2 - 4"
Es wird beschrieben, dass es sich um einen potentiell altlastverdichtigen
Altstandort handelt und entsprechende MaBnahmen erforderlich seien, um
gesunde Arbeitsverhiltnisse zu gewihrleisten.

e "Restfliche, ehem. Betriebsgelinde Fa. Erasmusdruck, Binger Str. 14-16"
Es wird beschrieben, dass diese Fliche hinsichtlich der gewerblichen Nut-
zung als nicht altlastverdichtig einzustufen sei. .

° 'Heizoltank der Tankanlage, ehem. Betriebsgelinde Fa. Erasmusdruck,

Binger Str. 14-16"
Es wird beschrieben, dass der Bereich der unterirdischen Heizoltanks alt-

lastverdiachtig sei. Bei spateren BaumaBnahmen, insbesondere Tiefbaumal3-
nahmen oder bei Anderunge’n der bestehenden Nutzung in eine sensible
Nutzung sei die Obere Bodenschutzbehérde (SGD Siid, Regionalstelle
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Mainz) zu beteiligen.

e 4 weitere ehem. Betriebsstandorte mit altlastenrelevanter Vornutzung
Innerhalb des Geltungsbeteichs wiirden sich eine Tankstelle (Saarstralle 6)
sowie vier weitere ehem. Betriebsstandorte mit altlastenrelevanter Vornut-
zung befinden, die bislang im Bodenschutzkataster nicht eingetragen seien.
Hinsichtlich der gesunden Atbeitsverhiltnisse sei fiir diese Flichen zu-
nichst die Erfassungsdaten bzgl. des Umgangs mit umweltgefihrdenden
Stoffen zu erheben. Auf Grundlage dieser Erfassungsdaten konne die SGD
Siid als obere Bodenschutzbehorde die Erfassungsbewertung mnach
§ 11 (2) LBodSchG fiir die einzelnen Flichen ableiten, ob und wann Unter-
suchungen hinsichtlich des Gefihrdungspotentials und der gesunden Ar-
beitsverhialtnisse erforderlich seien.
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Vermerk Behdrdenbeteiligung "Ndrdlich Saarstrafe / Binger Strafie (H 104)"

e Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestinden Bedenken gegen den o. g. Bebau-
ungsplan, da teilweise die gesunden Arbeitsverhiltnisse nicht gewihrleistet seien.
Dies sei seitens der fur den Bebauungsplan zustandigen Behorde eigenstindig zu
Uberprifen.

Abwigungsergebnis

Es wird im weiteren Verfabren in Abstimmung mit Amt 67 gepriift, ob ein entsprechender Hinweis 3u
den bodenschutzrechtlichen Belangen bzw. den altlastverdichtigen Altstandorten erforderlich wird. Da
es sich bei dem Bebauungsplan "H 104" allerdings um ein Bestandgebiet handelt und der Bebanungs-
plan ausschliefilich das Ziel der Eingelbandelsstenerung verfolgt, werden keine weiteren Konflikte durch

die Planungsinbalte ausgelist.

- Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden.
Mainz, 11.03.2025

Avenarius

II. Dem Amt 67, Umweltkoordination per Email z. K. und z. w. V. hinsichtlich der Umweltpriifung
Den tangierten Fachimtern per Email z. K. sodann z. d. Ifd. A.
III. 61.2.0.1 z.K. zur Fortschreibung der Verfahrensdaten

Mainz, 11.03.2025
61-Stadtplanungsamt

ouropdci (
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Stadt Mainz: Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange

Mit der Beteiligung wird Thnen als Triger offentlicher Belange gemil3 § 4 Abs. 2 BauGB die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme im Rahmen der Sie betreffenden Themen zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellung-
nahme ist es, der Stadt Mainz - und hier dem federfithrenden Stadtplanungsamt - die notwendigen Informationen fir
ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Verzichten Sie bitte auf die Verwendung von Text-
bausteinen mit allgemeinen Hinweisen, ohne Bezug zur konkreten Planung. Thre Stellungnahme ist zu begriinden, die
Rechtsgrundlagen sind anzugeben. Die Abwigung obliegt dem Stadtrat der Stadt Mainz.

Uber Ort und Zeitpunkt der Offenlage gemiB § 3 Abs. 2 BauGB wird Thnen zum gegebenen Zeitpunkt eine Benach-
richtigung zugehen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Behérden nach § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet sind die Gemeinden nach Abschluss
des Bauleitplanverfahrens tiber thnen vorliegende Erkenntnisse zu unterrichten, nach denen die Durchfithrung des
Bauleitplans erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Thre Stellungnahme kann selbstverstindlich auch ohne dieses Formular auf Threm Briefpapier erfolgen. Bitte orientie-
ren Sie sich auf jeden Fall an der inhaltlichen Gliederung des Formblattes.

Stadtverwaltung Mainz Bearbeiter: Avenarius
Stadtplanungsamt Tel.: 06131-123248
Zitadelle Bau A Fax: 06131-122671
Postfach 38 20 E-Mail: lara.avenarius@stadt.mainz.de
55028 Mainz Aktz.: 6126 HM 104

Verfahren / Planung / Projekt:

Bebauungsplan "Nérdlich SaarstraRe / Binger Strate (H 104)"

Stadtverwaltung Mainz
61 -Stadtplam

Frist: 1 Monat (§ 4 Abs. 2, § 4a Abs. 3 BauGB) Eingqng: AT ealT i

spdtestens bis 18.02.2025

Eingang: 19, Feh. 2025

| Antw. Oez [ 2 difa A | Vi [ R
‘ _"/_Axb"[.: 0 1 '_/2/ 3 7
Stellungnahme der Behorde oder des sonstigen Trigets Gdfepdifhep Belanger =+ T8 TS
SB: j 0 1 2 314 51 a 7 a 9
Name / Stelle des Trigers 6ffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel./Fax/E-Mail)
61.1 Stadtplanungsamt - Abteilung Verkehrswesen
O Keine Stellungnahme erforderlich
O Beabsichtigte eigene Planungen und Maflnahmen, die den o. g. Plan beriihren kénnen mit
Angabe des Sachstands:
D Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im
Regelfall in der Abwigung nicht Gberwunden werden kénnen
N o e e =
YRRV Z1 1 i
TR (RT3



61geta
Textfeld
TÖB 1


Einwendungen:

Rechtsgrundlagen:

Mbglichkeiten der Uberwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen):

Sonstige fachliche Anregungen und Informationen aus der eigenen Zustindigkeit,
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begrindung und ggf. Rechtsgrundlage:

Das SG Verkehrsplanung (Abt. 61.1) ist in das Ifd. B-Planverfahren direkt einbezogen; dies
ist bei der weiteren Bearbeitung fortzufihren. Es wird auf unsere Hinweise, Anregungen und
ggf. Forderungen verwiesen, die bisher durch uns erfolgt sind bzw. noch erfolgen; siehe
auch Punkte zur Amterkoordinierung 01/2024 ggf mit der Bitte um erneute Priifung. Auch
sind bzgl der Verkehrsanlagen noch Zufahrtenverbote bzw Zufahrten festzusetzen.

O Angabe der Kosten und Folgekosten, die durch die Planung entstehen, unterteilt nach umlage-
fihigen und nicht umlagefihigen Kosten (nur von stidtischen Fachimtern auszufillen!)

D Antrag auf Fristverlingerung aus wichtigem Grund, mit Begriindung und ggf. Nachweisen:

i3

Mainz, 27.01.2025 61.1 Abt.Verkehrswesen 61.1.0 61.1.1

Ort, Datum Dienststelle Unterschrift, Dienstbezeichnung



TOB 2

Landeshauptstadt
Mainz

Stadtverwaltung Mainz | Amt 80 | Postfach 3820 | 55028 Mainz 80-Amt fiir Wirtschaft und Liegenschaften
Birgit Weil
Liegenschaften

Postfach 3820

61 — Stadtplanungsamt Stadtverwaltung Mainz 55028 Mainz
= Stadthaus Grof3e Bleiche
61 - Stadtplanungsamt s o

GroRe Bleiche 46/ Lowenhofstrafie 1

Tel. 06131 12-2352

Eingang: 1 8. Feb. 2025 ax 06131 12-2363
rirgit.weil@stadt.mainz.de

Antw.Dez. | z.d. jd A | Wy | R ww.mainz.de

Abt: | 0 1 : 3 4|

SG: |01 3456|7809 .

SB- loli1lz2(3lal51617 819 Vainz, 10. Februar 2025

/

Bauleitplanverfahren ,,N6rdlich SaarstraBe/Binger StraBBe (H 104)
hier: Beteiligungsverfahren /
Aktenzeichen: 23 Mz 16 1/24 [

Sehr geehrte Damen und Hetren,
sehr geehrte Kolleg:innen,

nach Durchsicht der uné vorliegenden Planunterlagen konnen wir Thnen mitteilen, dass es seitens der
Liegenschaftsverwaltung keine Bedenken gibt.
Bitte halten Sie uns tuber das weitere Verfahren auf dem Laufenden.

Mit freundlichen Grillen
Im Auffrag

Schietling

\

AN

Stadtverwaltung Mainz | Amt 80 | Postfach 3820 | 55028 Mainz 80-Amt fiir Wirtschaft und Liegenschaften

Birgit Weil
Buslinien Rheinhessen Sparkasse Information zur Verwendung lh-
Bauhofstraie/Landesmuseum: 6 | 28 | 62| 64 | 65| 6878|7993 IBAN: DE48 5535 0010 1800 000331 ,  rerDaten:

Neubrunnenplatz/Romerpassage: 6 | 64| 65| 78 Swift-Bic. MALADE51WOR www.mainz.de/dsgvo
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AW: Bauleitplanverfahren "Noérdlich SaarstralBe / Binger Strae (H 104)", hier:
Beteiligung der Behorden und sonstiger Trdger 6ffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB
Beteiligung des Ortsbeirates geméaR § 75 GemO sowie landesplanerische

Stellungnahme der Oberen
Metz, Stephanie (GDKE) =

TOB 3

"Metz, Stephanie (GDKE)" <Stephanie.Metz@gdke.rlp.de>

"toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de" <toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de>

Sehr geehrte Frau Avenarius,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Direktion Landesarchéologie, AuRenstelle Mainz

zu o.g. Bauleitplanverfahren.

Mit freundlichen GriiRen,
i. A

Stephanie Metz

Stephanie E. Metz M.A.

Leiterin

Aufienstelle Mainz

Direktion Landesarchdologie

Leiterin der Geschaftsstelle Digitalisierung

GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE
RHEINLAND-PFALZ

GroBe Langgasse 29

55116 Mainz

Telefon: +49 (0)6131 2016-300
Telefax: +49 (0)6131 2016-333
stephanie.metz@gdke.rlp.de

toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de

v
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18.02.2025 21:49

Stadtverwaltung Mainz
61 - Stadtplanungsamt

Engang: 19 Feb. 2025

Antw. Dez. | zd.fd. A | Wv. | R
Abt.: 0 1 -7 3

SG: |0 [1 3|4]5(6 8
sB: |01 3lals5is6 8

Sekretariat: landesarchaeologie-mainz@gdke.rlp.de

www.gdke-rlp.de

Von: Lara.Avenarius@stadt.mainz.de <Lara.Avenarius@stadt.mainz.de> Im Auftrag von

toeb@stadt.mainz.de

Gesendet: Donnerstag, 16. Januar 2025 15:17

An: Lara.Avenarius@stadt.mainz.de

Cc: Christoph.Rosenkranz@stadt.mainz.de; Ralf.Groh@stadt.mainz.de

Betreff: Bauleitplanverfahren "Né6rdlich SaarstraRe / Binger StraRe (H 104)", hier:

Beteiligung der Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB

Beteiligung des Ortsbeirates gemaR § 75 GemO sowie landesplanerische Stellungnahme der
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Oberen ...

Aktz. 61 26 HM 104
Sehr geehrte Damen und Herren,

gem. § 4 Abs. 2 BauGB informieren wir Sie tber die Aufstellung des o. g.
Bauleitplanes im Sinne des § 1, § 4 und § 9 BauGB und bitten Sie um
Stellungnahme fiir den lhnen obliegenden Aufgabenbereich, soweit diese fur die
stadtebauliche Entwicklung und Ordnung des Plangebietes bedeutsam ist.

Der Bebauungsplan wird gem. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren i.V.m. § 9
Abs. 2a BauGB aufgestellt, bei dem gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer
Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB
abgesehen wird. '

Ihre Stellungnahme soll Hilfe bei der Gestaltung des Inhaltes der Bauleitplanung und
fur die gerechte Abwagung der berihrten 6ffentlichen und privaten Belange geben.
Bitte verwenden Sie nach Mdéglichkeit das im Internet eingestellte Formblatt.

Ihre Antwort richten Sie bitte an folgende Adresse:
toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de

Die Unterlagen sind ab dem 17.01.2025 im Internet einsehbar.

Mit folgenden Schritten gelangen Sie zu den Unterlagen:

1. www.mainz.de/stadtplanungsamtaufrufen,

2. Rubrik "Behérdenbeteiligung” auswahlen,

3. Link zu o. g. Bauleitplanverfahren anklicken,

4.  Folgende Zugangsdaten eingeben:

Name: mainz-toeb

Passwort : mzpwtoeb

5. Das Kartenfenster 6ffnet sich mit Darstellung des Plangebietes. Sodann erst

auf den Info-Button Bilund dann auf das Plangebiet klicken. Es 6ffnet sich ein
Fenster mit den erforderlichen pdf-Dateien.

6. Auf den Link zur jeweiligen pdf-Datei klicken und erneut die Zugangsdaten
eingeben.

Wir méchten ausdriucklich darauf hinweisen, dass die Zugangsdaten (Name und
Passwort) ausschlieBlich fiir Ihre Behérde / Dienststelle bestimmt sind und eine
Weitergabe an Dritte nicht gestattet ist.

Falls erforderlich, kénnen von lhnen Eintragungen (z. B. Ver- und
Entsorgungsleitungen, spezielle Festsetzungsvorschlage, Hinweise, etc.) nach



entsprechendem Ausdruck (evtl. nur als Ausschnitt) handschriftlich vorgenommen
werden. Die pdf-Dateien sind nicht mit einem Schreibschutz versehen, so dass Sie
Ihren Beitrag auch in digitaler Form einfligen kénnen.

Die stadtischen Fachamter werden gebeten, samtliche Kosten und Folgekosten, die
aus dem Bauleitplanverfahren entstehen so detailliert wie méglich anzugeben.
Hierbei sollte nach umlagefahigen und nicht umlagefahigen Kosten unterschieden
werden. Orientierung bietet hier die Checkliste ,Kosten fur Baulandproduktion®, die
am 17.01.2006 im Wirtschaftsausschuss beraten wurde.

Des Weiteren werden die stadtischen Fachamter gebeten, die vom Stadtrat am
29.04.2009 beschlossenen Vorgaben zur Familienfreundlichkeit zu beachten.

Ihre fachliche Stellungnahme erwarten wir bis spitestens 18.02.2025.
Wir gehen davon aus, dass |hre Belange nicht beruihrt werden, wenn Sie sich
innerhalb der Frist nicht &uern.

Die vorliegende Planung befindet sich noch im Verfahren und ist noch nicht
rechtsverbindlich bzw. wirksam; sie darf weder an Dritte weitergegeben noch der
Offentlichkeit zugénglich gemacht werden.

Uber die Verdffentlichung des o. g. Projektes gem. § 3 Abs. 2 BauGB werden Sie
im weiteren Verfahren benachrichtigt.

Bereits jetzt weisen wir Sie auf die Verpflichtung der Behérden gemaR § 4 Abs. 3
BauGB hin. Danach ist nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens die Stadt Mainz,
hier das Stadtplanungsamt, zu unterrichten, sofern nach den lhnen vorliegenden
Erkenntnissen die Durchfilhrung des Bauleitplanes erhebliche, insbesondere
unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Ansprechpartner:in fur Ruickfragen zu o. g. Verfahren:

Lara Avenarius

Stadtplanungsamt

Abteilung Stadtplanung

Tel 06131-12 3248
Fax06131-1226 71
toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de

Mit freundlichen Grden

% Landeshauptstadt
Mainz

Landeshauptstadt Mainz »
Stadtplanungsamt / Abteilung Stadtplanung



Beteiligung von Behdrden und sonstigen Trdgern offentlicher Belange
toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de

Postfach 38 20 55028 Mainz

www.mainz.de

Information zur Verwendung Ihrer Daten: www.mainz.de/dsgvo

TOB_2025_0027_BPlan_MZ_ndrdlich Saarstr-BingerStr_H104_Stellungnahme.pdf




Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz . DIREKTION
Direktion Landesarchéologie | AuRenstelle Mainz LANDESARCHAOLOGIE
GroRe Langgasse 29 | 55116 Mainz .

AuBenstelle Mainz

Landeshauptstadt Mainz GroRe Langgasse 29

Stadtplanungsamt 55116 Mainz

£ Telefon 06131 2016-300
Abteilung Stadtplanung | landesarchacologie.
Postfach 3820 mainz@gdke.rlp.de
55028 Mainz www.gdke.rlp.de
Mein Aktenzeichen |hr Schreiben vom Ansprechpartner/ E-Mail Telefon / Fax
TOB 25/027 16.01.2025 Stephanie E. Metz Tel.: +49 (0)6131 2016-300
Bitte immer angeben! AZ.: 6126 HM 104  stephanie.metz@gdke.rlp.de Fax: +49 (0)6131 2016-333

17.02.2025

Betr.: Bauleitplanverfahren "Nordlich Saarstrale / Binger Strale (H 104)", hier:
Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange § 4
Abs. 2 BauGB Beteiligung des Ortsbeirates gemaR § 75 GemO sowie
landesplanerische Stellungnahme der Oberen ...

hier: Stellungnahme der Direktion Landesarchéologie, AuBRenstelle Mainz.

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Fundstellenkartierung der Direktion Landesarchdologie sind im Geltungsbereich der o.g.
Planung mehrere Fundstellen verzeichnet. Es handelt sich' dabei um rémische Graber und
Siedlungsfunde sowie festungszeitliche Bauwerke. Das 0.g. Vorhaben liegt zudem nordéstlich
des Gollerwegs im Geltungsbereich des rechtskraftigen Grabungsschutzgebiets WallstralRe —
Mombacher StraRe G 80/03 nach § 22 Denkmalschutzgesetz (DSchG) Rheinland-Pfalz (RLP).
Gemal § 22 Abs. 3 DSchG RLP bedurfen Vorhaben in Grabungsschutzgebieten, die
verborgene Kulturdenkméler gefahrden koénnen, der Genehmigung der Unteren
Denkmalschutzbehérde. Davon abgesehen ist insgesamt nur ein geringer Teil der tatséchlich
im Boden vorhandenen arché&ologischen Fundstellen/Denkmaler bekannt.

Die der hier vorliegenden Unterrichtung der Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange beigegebene Begrindung zum Bebauungsplan ,Nérdlich SaarstralRe / Binger Stralle
(H 104)" mit Stand 18.12.2024 fiihrt unter dem Punkt 3 ,Ziel der Planung” auf Seite 3 auf, der
0.g. Bebauungsplan diene ausschlieBlich der Einzelhandessteuerung. Unter Punkt 5.2

13

Kernarbeitszeiten Parkmdéglichkeiten i «&‘*:«)M LANDESARCHAOLOGIE
09.00-12.00 Uhr Parkplatze und Parkhduser ﬁé«wﬁ
14.00-15.30 Uhr im Innenstadtbereich

Fr.: 09.00-13.00 Uhr



,vereinfachte Einzelhandelssteuerung nach § 9 Abs. 2a BauGB"“ auf Seite 6 derselben
Begriindung gilt das Plangebiet als vollstandig entwickelt.

Eine vorbehaltliche Zustimmung der Direktion Landesarchéologie Mainz ist an die Ubernahme
folgender Bedingungen und Auflagen gebunden:

2/3

1. Bedingungen

1.1

1.2

Die Zustimmung der Direktion Landesarch&ologie Mainz erfolgt unter dem
bedingenden Vorbehalt einer stadtebaulichen Entwicklung, die nicht tiefere und
umfangreichere Bodeneingriffe verursacht als die Bestandsbebauung.

Bei der Vergabe der vorbereitenden BaumaRnahmen (wie Mutterbodenabtrag,
Entfernung Bodenplatte) hat der Vorhabentrager im Sinne der Verwaltungsvorschrift
des Ministeriums fir Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur zur
Durchfiihrung von § 21 Abs. 2 DSchG RLP sowie fiir die spateren Erdarbeiten der
Bautrager/Bauherr, die ausfilhrenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, mit uns
zu gegebener Zeit die Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform
abzustimmen. Das Referat Grabungstechnik der Direktion Landesarchéologie Mainz
wird die Bauarbeiten iberwachen.

2. Auflagen

2.1

2.2

2.3

2.4

Die ausfiihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die §§ 17 und 18 DSchG RLP vom
23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
28.09.2021 (GVBI. S. 543), hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende,
arch&ologische Fund unverzuglich zu melden, die Fundstelle soweit als méglich
unverandert zu lassen und die Gegenstdnde sorgfiltig gegen Verlust zu sichern.

Punkte 1.1 und 2.1 entbinden Bautrager/Bauherrn bzw. entsprechende Abtéilungen
der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegentiber der GDKE.

Sollten wirklich archdologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion
Landesarchdologie ein angemessener Zeitraum einzurdumen, damit wir unsere
Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfilhrenden Firmen, planmaRig den
Anforderungen der heutigen archdologischen Forschung entsprechend durchfiihr-
en kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach Umfang der
evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bautrager finanzielle
Beitrége fur die MaRnahmen erforderlich.

Wir weisen extra darauf hin, dass die Meldepflicht besonders fiur die MaRnahmen

(wie Mutterbodenabtrag, Entfernung Bodenplatte) zur Vorbereitung der
BaumafBnahmen gilt.

LANDESARCHAOLOGIE

o



Trotz dieser Stellungnahme ist die Direktion Landesarchdologie an den weiteren
Verfahrensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung
treten kénnen.

Es gelten grundsétzlich die Bestimmungen gem. §§ 19 und 21 Abs. 3 DSchG vom 23.3.1978

(GVBI.,1978, S.159 ff), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI.
S. 543).

Diese Stellungnahme betrifft ausschlief3lich die archdologischen Kulturdenkméler und ersetzt
nicht Stellungnahmen der Direktion Landesdenkmalpflege zu den Baudenkmalern in Mainz und
der Direktion Landesarché&ologie - Erdgeschichte in Koblenz. Eine interne Weiterleitung ist nicht

mdglich.

Far Ruckfragen stehen wir Ihnen selbstversténdlich gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Grufien,
gez.

i.A. Stephanie E. Metz

Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist ohne Unterschrift gultig.

33 2. | LANDESARCHAOLOGIE
= g

é:.
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(n den

WG: Bauleitplanverfahren "Nérdlich SaarstraBe / Binger StraBe (H 104)", hier:

Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB
Beteiligung des Ortsbeirates gemaR § 75 GemO sowie landesplanerische

Stellungnahme der Oberen

Schindler, Thomas (GDKE)  toeb.stadtplanungsamt@stadt. mainz.de 22.01.2025 08:37

"Schindler, Thomas (GDKE)" <thomas.schindler@gdke.rlp.de>
"toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de" <toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben das unten angefiihrte Vorhaben zur Kenntnis genommen. Aus Sicht der
Denkmalfachbehérde GDKE/Direktion Landesarchdologie/Erdgeschichtliche Denkmalpflege
bestehen hiergegen keine Bedenken. _

Am weiteren Verfahren nach BauGB miissen wir nicht mehr beteiligt werden.

Diese Stellungnahme bezieht sich ausschlieRlich auf die Belange der Erdgeschichtlichen
Denkmalpflege. Gesonderte Stellungnahmen der Direktion Landesarchaologie/AuRenstelle
Mainz und der Direktion Landesdenkmalpflege/Fachbereich Praktische Denkmalpflege
Mainz bleiben vorbehalten und sind ggf. noch einzuholen.

Mit freundlichen GriiRen
61 - Stdntplamngoamt

Thomas Schindler

Dr. Thomas Schindler snoang: 19, Feb. 2025

-Leiter- Antw. Dez. | = d 7 =
Erdgeschichtliche Denkmalpflege T o' S L;W\I' ,,Ii =
Direktion Landesarchéaologie 8G:_ |01 sT4a5TeT7 TS 9 |
GENERALDIREKTION KULTURELLES ERBE SB: 10{1]213]a{5(6l7 T8 Te |

RHEINLAND-PFALZ

Grole Langgasse 29

D-55116 Mainz ' , _
Telefon 06131-2016-414 Prerm—— e
Mobil 01520-9094347 | fatage L0z itan QA "

thomas.schindler@gdke.rlp.de —(0 ‘lb HM i'w‘(
www.gdke.rlp.de L

Die in dieser E-Mail und den dazugehorigen Anhdngen (zusammen die ,,Nachricht”)
enthaltenen Informationen sind nur fiir den Adressaten bestimmt und kénnen
vertrauliche und/oder rechtlich geschiitzte Informationen enthalten. Sollten Sie die
Nachricht irrtiimlich erhalten haben 16schen Sie die Nachricht bitte und benachrichtigen
Sie den Absender, ohne die Nachricht zu kopieren oder zu verteilen oder ihren Inhalt an
andere Personen weiterzugeben.
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Von: Lara.Avenarius@stadt.mainz.de <Lara.Avenarius@stadt.mainz.de> Im Auftrag von
toeb@stadt.mainz.de

Gesendet: Donnerstag, 16. Januar 2025 15:17

An: Lara.Avenarius@stadt.mainz.de

Cc: Christoph.Rosenkranz@stadt.mainz.de; Ralf.Groh@stadt.mainz.de

Betreff: Bauleitplanverfahren "Nérdlich SaarstraBe / Binger StraBe (H 104)", hier:
Beteiligung der Behdrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange § 4 Abs. 2 BauGB
Beteiligung des Ortsbeirates gemall § 75 GemO sowie landesplanerische Stellungnahme der
Oberen ...

Aktz. 61 26 HM 104
Sehr geehrte Damen und Herren,

gem. § 4 Abs. 2 BauGB informieren wir Sie iber die Aufstellung des o. g.
Bauleitplanes im Sinne des § 1, § 4 und § 9 BauGB und bitten Sie um
Stellungnahme fur den Ihnen obliegenden Aufgabenbereich, soweit diese fiur die
stadtebauliche Entwicklung und Ordnung des Plangebietes bedeutsam ist.

Der Bebauungsplan wird gem. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren i.V.m. § 9
Abs. 2a BauGB aufgestellt, bei dem gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer
Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem Umweltbericht nach § 2a BauGB
abgesehen wird.

Ihre Stellungnahme soll Hilfe bei der Gestaltung des Inhaltes der Bauleitplanung und
fur die gerechte Abwéagung der beriihrten éffentlichen und privaten Belange geben.
Bitte verwenden Sie nach Méglichkeit das im Internet eingestellte Formblatt.

Ihre Antwort richten Sie bitte an folgende Adresse:
toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de

Die Unterlagen sind ab dem 17.01.2025 im Internet einsehbar.

Mit folgenden Schritten gelangen Sie zu den Unterlagen:

1. www.mainz.de/stadtplanungsamtaufrufen,

2. Rubrik "Behérdenbeteiligung-" ausWéhIen,

3. Link zu o. g. Bauleitplanverfahren anklicken,

4. Folgende Zugangsdaten eingeben:

Name: mainz-toeb

Passwort - mzpwtoeb

5. Das Kartenfenster 6ffnet sich mit Darstellung des Plangebietes. Sodann erst

auf den Info-Button Eilund dann auf das Plangebiet klicken. Es 6ffnet sich ein
Fenster mit den erforderlichen pdf-Dateien.



6. Auf den Link zur jeweiligen pdf-Datei klicken und erneut die ZUgangsdaten
eingeben.

- Wir méchten ausdriicklich darauf hinweisen, dass die Zugangsdaten (Name und
Passwort) ausschlieBlich fiir Ihre Behérde / Dienststelle bestimmt sind und eine
Weitergabe an Dritte nicht gestattet ist.

Falls erforderlich, kénnen von lhnen Eintragungen (z. B. Ver- und
Entsorgungsleitungen, spezielle Festsetzungsvorschlage, Hinweise, etc.) nach
entsprechendem Ausdruck (evtl. nur als Ausschnitt) handschriftlich vorgenommen
werden. Die pdf-Dateien sind nicht mit einem Schreibschutz versehen, so dass Sie
Ihren Beitrag auch in digitaler Form einfiigen kénnen.

Die stadtischen Fachamter werden gebeten, samtliche Kosten und Folgekosten, die
aus dem Bauleitplanverfahren entstehen so detailliert wie méglich anzugeben.
Hierbei sollte nach umlageféhigen und nicht umlagefahigen Kosten unterschieden
werden. Orientierung bietet hier die Checkliste ,Kosten fiir Baulandproduktion®, die
am 17.01.2006 im Wirtschaftsausschuss beraten wurde.

Des Weiteren werden die stadtischen Fachamter gebeten, die vom Stadtrat am
29.04.2009 beschlossenen Vorgaben zur Familienfreundlichkeit zu beachten.

lhre fachliche Stellungnahme erwarten wir bis spatestens 18.02.2025.
Wir gehen davon aus, dass lhre Belange nicht beriihrt werden, wenn Sie sich
innerhalb der Frist nicht aulern.

Die vorliegende Planung befindet sich noch im Verfahren und ist noch nicht
rechtsverbindlich bzw. wirksam; sie darf weder an Dritte weitergegeben noch der
Offentlichkeit zugéanglich gemacht werden.

Uber die Veréffentlichung des o. g. Projektes gem. § 3 Abs. 2 BauGB werden Sie
im weiteren Verfahren benachrichtigt.

Bereits jetzt weisen wir Sie auf die Verpflichtung der Behérden gemal § 4 Abs. 3
BauGB hin. Danach ist nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens die Stadt Mainz,
hier das Stadtplanungsamt, zu unterrichten, sofern nach den Ihnen vorliegenden
Erkenntnissen die Durchflihrung des Bauleitplanes erhebliche, insbesondere
unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Ansprechpartner:in fir Rickfragen zu o. 9. Verfahren:

Lara Avenarius

Stadtplanungsamt

Abteilung Stadtplanung

Tel 061 31-123248

Fax 061 31-1226 71
toeb.stadiplanungsamt@stadt.mainz.de




Mit freundlichen GriRen .

% Landeshauptstadt
Mainz

Landeshauptstadt Mainz

Stadtplanungsamt / Abteilung Stadtplanung

Beteiligung von Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange
toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de

Postfach 38 20 55028 Mainz

www.mainz.de

Information zur Verwendung lhrer Daten: www.mainz.de/dsgvo
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Mainz, 1%.00.25

Bauleitverfahren "Nordlich SaarstraBe / Binger StraRe (H 104)", hier: Beteiligung der
Behdrden und sonstiger Trager éffentlicher Belange § 4 Il BauGB Beteiligung des
Ortbeirates gem. § 75 GemO ....

Beteiligungen-rlp hv-suew - toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de 17.02.2025 12:40

“Beteiligungen-rip hv-suew" <beteiligungen-rip@hv-suew.de>
“toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de" <toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de>

lhr Aktz. 61 26 HM 104
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Nachricht vom 16.01.2025 baten Sie uns um Stellungnahme hinsichtlich o.g. Planung.
Nach Durchsicht der uns vorliegenden Unterlagen kdnnen wir lhnen mitteilen, dass der
Handelsverband Siidwest gegen die hier vorliegende Planung zurzeit keine Bedenken.

Aus den uns vorliegenden Unterlagen ist ersichtlich, dass gemaR der textlichen Festsetzung
zum Bebauungsplan, Einzelhandelbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten nicht
zuldssig sind. Da das Plangebiet in nicht-integrierter Lage und somit auBerhalb der zentralen
Versorgungsbereiche liegt, begriiRen wir diese Entscheidung.

Wir begriiRen ebenfalls, dass in Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zentrenrelevanten
Sortimenten die aufgefiihrten zentrenrelevanten Sortimente als branchentypische
Randsortimente auf maximal 5% der Verkaufsflache des Einzelhandelsbetriebes beschrankt
zuldssig sein sollen. Die angedachte maximale Verkaufsfliche von 450 m? in diesem
Zusammenhang, halten wir allerdings fiir als zu groR dimensioniert und empfehlen hier eine
deutliche Reduzierung.

Mit freundlichen GriiRen

Sarah Ratasewitz
Ass. jur.

“ Handelsverband
Sudwest

Rhwirdand -Plal2 Saarfand

Handelsverband Siidwest e.V.

Stadtverwaltung Mainz

Geschaftsstelle Kaiserslautern 61 - Stadtplanungsamt

Stiftsplatz 2

67655 Kaiserslautern
Tel.: 0631 3437030-15 .
Fax: 0631 93214 { Emgang: 1 3. Feb, 2025
web: www.ehv-mrp.de

Antw.Dez. | z.d.ifd.A | Wv. | R

www.facebook.com/ehv.mrp. 1 Tl B T - E
SG: {01 3415|167 1819

SB: |0}J1fj2|3]4]|5|6|7 |89

Zu den Ifd. Akten -
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www.twitter.com/EHV RLP
Handelsverband Siiwest e.V.
1. Vorsitzender: Jan Sebastian,
Hauptgeschéftsfihrer: Dr. Thomas Scherer,
Vereinsregister: AG Mainz 40732

Diese E-Mail sowie eventuelle Anhédnge enthalten vertrauliche und / oder rechtlich
geschitzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese
E-Mail irrtimlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und
vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren oder Speichern sowie die
unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.

This e-mail and any attachments may contain confidential and / or privileged
information. If you are not the intended recipient or have received this e-mail in error,
please notify the sender immediately and destroy this e-mail . Any unauthorized
copying, storing, disclosure or distribution of the contents of this e-mail is strictly
forbidden.
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Zu den Ifd. Akten

%

Mainz, A% 02,15

Stellungnahme zum Bauleitplanverfahren "Nérdlich SaarstraBe / Binger StraBe (H 104)"
- Macher, Nina 'toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de' 13.02.2025 13:54

"Macher, Nina" <Nina.Macher@rheinhessen.ihk24.de>
"toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de™ <toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de>

Stellungnahme_NoerdlicheSaarstrasse_BingerStrasse_H104_StadtMainz.pdf

Instagram_Zeichenflche1_b8940a91-9f60-4864-bb1a-dc3bee9b3d89.png

5 Anhéange

P i1E.
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-

Instagram_Zeichenflche1_b8940a91-9f60-4864-bb1a-dc3bee9b3d89.png

Instagram_Zeichenflche1_b8940a91-9f60-4864-bb1a-dc3bee9b3d89.png

Sehr geehrte Frau Avenarius,

anbei finden Sie unsere Stellungnahme zu oben bezeichnetem Verfahren.

Viele GruRe
Nina Macher

' Stadtverwaltung Mainz
Nina Macher 61 - Stadtplanungsamt
Geschaftsfihrerin

Industrie- und Handelskammer fiir Rheinhessen Eingang: 19, Feb, 2025

Dienstleistungszentrum Worms
Rathenausir. 20 | 67547 Worms

Antw Dez. | z.d fd.A | Wu. | R
1 [—2 3 4

T + 49 (6241) 9117-50 Abt.: 0 . =
Nina.Macher@rheinhessen.ihk24.de sG: ol1LZ|3l4]|56|6]|7]8
ihk.de/rheinhessen B lolil2|alasfef7l819

in I £ 1

Besuchen Sie unsere Veranstaltungen und stellen Sie sich lhren wéchentlichen |JHK-Newsletter nach lhren Interessen -
zusammen.

e
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Auf folgender Seite finden Sie die Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung:
ink.de/rheinhessen/datenschutz




@ Rheinhessen

Industrie- und Handelsk fiir Rheinh | RathenaustraRe 20 | 67547 Worms lhre Zeichen/Nachricht vom
17.01.2025
Stadtverwaltung Mainz Aktonzslchan
Stadtplanungsamt 6126 HM 104
Postfach 3820 ‘ lhr/lhre Ansprechpartner/in
55028 Mainz Nina Macher
E-Mail
Nina.macher@rheinhessen.ihk24.d
e
Tel.

(06241) 9117 - 50
13. Februar 2025

Bauleitplanung — Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB,
Bebauungsplan ,Nordliche Saarstrale / Binger StraRe (H104)“

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns fiir die Méglichkeit, eine Stellungnahme zu dem vorliegenden Bebauungsplan ,Nérdliche
SaarstraBBe / Binger StraRe (H104)” abzugeben. Wir haben die Unterlagen gepriift und méchten die
folgenden Punkte zur Diskussion beitragen:

1. Grundsatzliche Bewertung des Zentrenkonzepts

Wir unterstiitzen die Umsetzung von Zentrenkonzepten und betrachten diese als ein geeignetes Instrument
zur Starkung der Innenstadte und zur Forderung von ausgewogenen Einzelhandelsstandorten. Eine gezielte
Steuerung der Ansiedlung von zentrenrelevanten Sortimenten wie Lebensmitteln, Textilien oder sonstigen
typischen Innenstadtwaren trdgt dazu bei, eine Verddung der Innenstddte zu verhindern und die
Attraktivitat zentraler Lagen fiir Konsimentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen zu sichern.

2. Forderung eines offenen Wettbewerbs

Gleichzeitig mochten wir betonen, dass der offene und faire Wettbewerb ein zentraler Bestandteil unserer
sozialen Marktwirtschaft ist. Eine ausgewogene Interessenabwagung zwischen den Zielen des
Zentrenkonzepts und den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen ist essenziell, um die Attraktivitat
und Wirtschaftskraft der Region zu stérken.

Wir sprechen uns daher dafiir aus, sicherzustellen, dass durch die planerischen Vorgaben keine
unverhaltnismaRigen Hiirden fiir die Ansiedlung von Handelsunternehmen entstehen, die sich auch
auBerhalb der Zentren positiv auf die lokale Wirtschaft auswirken kénnen. Insbesondere kleinere und
mittelstandische Unternehmen sollten durch die Regelungen nicht benachteiligt werden.

3. Informationsbedarf zur genauen FldchengréRe des Handelsbetriebs
Wir regen an, im weiteren Planungsverfahren genauere Informationen zur geplanten FlichengroRe des
anfragenden Handelsunternehmens einzuholen. Die Grofe und Art des Einzelhandelsprojekts sind
entscheidend, um die potenziellen Auswirkungen auf die umliegenden Handelsstrukturen und die
Kaufkraftbindung fundiert beurteilen zu konnen. Ohne diese Informationen ist eine prazise Abwagung
zwischen Zentrenkonzept und wirtschaftlichen Belangen nicht méglich.

Industrie- und Handelsk fiir Rheinh www.rheinhessen.ihk24.de service@rheinhessen.ihk24.de
Dienstleistungszentren B Mainz Schillerplatz 7 55116 Mainz Tel 06131 262-0 Fax 06131 262-1113
@ Bingen Mainzer Str. 136 55411 Bingen Tel 06721 9141-0 Fax 06721 9141-41

@ Worms Rathenaustrafle 20 67547 Worms Tel 06241 9117-3 Fax 06241 9117-40
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4. Kaufkraftbindung und Vermeidung von Fehlentwicklungen

Ein zentraler Aspekt, den wir hervorheben mochten, ist die Priifung der tatsichlich zu erwartenden
Auswirkungen der geplanten Nutzung auf die Kaufkraftstrome und die Zentrenstruktur. Es ist wichtig,
sorgfaltig zu analysieren, ob die geplante Nutzung tatsachlich einen signifikanten Kaufkraftabfluss aus der
Innenstadt erwarten ldsst. Andernfalls besteht die Gefahr, das Wachstumspotenzial der regionalen
Wirtschaft unnétig zu hemmen. :

5. Beriicksichtigung regionaler Wirtschaftsinteressen

Wir regen an, bei der Ausarbeitung des Bebauungsplans eine sorgfiltige Abwagung zwischen den
stadtebaulichen Zielsetzungen und den wirtschaftlichen Belangen der Region vorzunehmen. Es ist wichtig,
dass der Bebauungsplan neben der Stdarkung der Innenstadt auch die Entwicklungsméglichkeiten von
Unternehmen auBerhalb dieser zentralen Lage beriicksichtigt.

6. Flexibilitat fiir zukiinftige Entwicklungen
Angesichts sich wandelnder Verbraucherbediirfnisse und des Strukturwandels im Einzelhandel sollte der
Bebauungsplan genligend Flexibilitat bieten, um auf kiinftige Entwicklungen reagieren zu kénnen.

Die IHK fiir Rheinhessen begriiRt die Ziele des Zentrenkonzepts, insbesondere die Starkung der Innenstidte
und die Vermeidung von Fehlentwicklungen im Einzelhandel. Gleichzeitig mdchten wir betonen, dass eine
sorgfdltige Abwdgung zwischen den Zielen der Zentrenforderung und den wirtschaftlichen Belangen
unerlasslich ist. Wir bitten insbesondere um die Bereitstellung detaillierter Informationen zur GroRe des
geplanten Einzelhandelsprojekts, um dessen Auswirkungen auf die Kaufkraftbindung und die
Zentrenstruktur abschatzen zu kdnnen.

Fir Rickfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfiigung.
Mit freundlichen GriiRen

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER
FUR RHEINHESSEN

Geschaftsfiihrerin
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Zu den Ifd. Alcten

Stgn SGD WAB, BBP Nordlich SaarstraBe-Binger StraBe (H 104), Mainz-Hartenberg
Sopp, Lisa (SGD Siid) zn 'toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de' 12.02.2025 09:52

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Stellungnahme der SGD Siid Regionalstelle
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Mainz zum im Betreff genannten
Bebauungsplan als pdf-Datei im Anhang.

Die Stellungnahme erhalten Sie nicht noch zusatzlich auf postalischem Weg.

Bei Rickfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfiigung.

Freundliche GriRe aus Mainz

iLA.

Lisa Sopp

Kompetenzzentrum Hochwasservorsorge und Hochwasserrisikomanagement (KHH)

Abteilung 3 - Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
Referat Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Mainz

STRUKTUR- UND GENEHMIGUNGSDIREKTION-SUB g
Stadtverwaltung Mainz

Kleine Langgasse 3 61 - Stadtplanungsamt

55116 Mainz

Telefon 06131 - 2397 154 . ,

Telefax 06131 - 2397 155 Eingang: 19, Feb. 2025

lisa.sopp@sgdsued.rip.de Antw Der. |z a it A | W | R

www.sgdsuead.rlp.de Abt.: 0 1. L2 3 4
' sG: o142 13lals5]6|71819

= SB: |[0|1j23]4]|5|6]7|8]89

Die E-Mail-Adresse ist aus technischen Griinden nicht fir den Empfang signierter
E-Mails geeignet.

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten
erfasst und gespeichert. Nahere Informationen hierzu und zu den aus der
EU-Datenschutz-Grundverordnung resultierenden Rechten haben wir auf der
Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ <
https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/> bereitgestellt.

&)

EXTERN_2025-02-12_Stgn_SGD_WAB,_BBP_Noérdlich_Saarstrale-Binger_Strale_(H_104),_Mainz-Hartenberg.pdf
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RheinlandDfalz

STRUKTUR- UND
GENEHMIGUNGSDIREKTION

suo
S&uktur— und Genehmigungsdirektion Siid | Postfach 42 40 | ' REGIONALSTELLE
55032 Mainz WASSERWIRTSCHAFT,
ABFALLWIRTSCHAFT,
Landeshauptstadt Mainz . SRR
Stadtplanungsamt Kleine Langgasse 3
. 55116 Mainz
Postfach 3820 , Telefon 06131 2397-0
55028 Mainz Telefax 06131 2397-155
Poststelle.Referat33@sgd-
. . sued.rip.de
Per Mail: toeb.stadtplanungsamt@stadt.mainz.de www.sgdsued.rip.de
12. Februar 2025
Mein Aktenzeichen lhr Schreiben vom Ansprechpartner/-in / E-Mail Telefon / Fax
5133-0002#2025/0003-0111 33  16.01.2025 Lisa Sopp +49 6131 2397-154
Az: Lisa.Sopp@sgdsued.rip.de +49 6131 2397-155

BBP "Nérdlich SaarstraBe/Binger Strale (H 104)", Mainz-Hartenberg
Hier: Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 16.01.2025 baten Sie um Stellungnahme zu dem o. g. Bebauungs-
plan. Ich bitte die nachfolgenden Hinweise und Anregungen fiir das Verfahren zu be-

achten:

1. Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung

1.1 Wasserschutzgebiete

Der Planbereich befindet sich nicht in einem bestehenden oder geplanten Trinkwas-
serschutzgebiet. Das ehemalige Wasserschutzgebiet Taubertsberg und der gleichna-

mige Brunnen sind nicht mehr vorhanden

1/8

Konto der Landesoberkasse: UST-ID-Nr.: Besuchszeiten: E. E
Deutsche Bundesbank, Filiale Ludwigshafen DE 305 616 575 Montag-Donnerstag T

IBAN: DE79 5450 0000 0054 5015 05 9.00-12.00 Uhr, 14.00-15.30 Uhr

BIC: MARKDEF 1545 Freitag 9.00-12.00 Uhr E

Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens werden personenbezogene Daten erfasst und gespeichert. Ndhere Informationen fin-
den Sie hierzu auf unserer Internetseite https://sgdsued.rip.de/de/datenschutz/

Fur eine formgebundene, rechtsverbindliche, elektronische Kommunikation nutzen Sie bitte die Virtuelle Poststelle

der SGD Sid. Hinweise zu deren Nutzung erhalten Sie unter www.sgdsued.rlp.de



1.2 Bauzeitliche Grundwasserhaltung/Hohe Grundwassersténde

Sofern wahrend der Bauphase hohe Grundwasserstande auftreten bzw. durch starke
Niederschlage ein Aufstau auf den grundwasserstauenden Schichten hervorgerufen
wird, kann eine Grundwasserhaltung erforderlich werden. Hierfiir ist eine wasserrecht-

liche Erlaubnis bei der zustandigen Unteren Wasserbehdérde einzuholen.

1.3 Niederschlagswassernutzung/Brauchwasseranlagen

e Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser in den Zisternen zur Brauch-
wassernutzung u.a. fir die Toilettensplilung vorgesehen ist, sind folgende Hin-
weise zu beachten: .

e Es durfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden.

e Samtliche Leitungen im Gebaude sind mit der Aufschrift/Hinweisschild ,Kein
Trinkwasser* zu kennzeichnen.

o Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN
1988 sowie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten.

o Der Trager der Wasserversorgung solite tber solche Planungen informiert wer-
den.

e GemaB TrinkwV besteht eine Anzeigepflicht fiir Regenwassernutzungsanlagen

in Haushalten gegenuber dem Gesundheitsamt.

1.4 Regenerative Energie

Sollte der Einsatz regenerativer Energien vorgesehen werden, hier die Nutzung von
Erdwéarme (Geothermie), weise ich darauf hin, dass hierfiir ein wasserrechtliches Er-
laubnisverfahren bei der zustandigen Unteren Wasserbehdrde durchgefiihrt werden

muss.

2. Bodenschutz

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind im Bodenschutzkataster Rhein-
land-Pfalz verschiedene bodenschutzrechtlich relevanten Flachen erfasst, die hin-
sichtlich der geplanten Nutzung ,Einzelhandel®, die gesunde Arbeitsverhaltnisse vo-

raussetzt, wie folgt bewertet werden:
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2.1

315 00 000 — 5000 / 000 — 00 (kurz ASO 5000)

3/8

,ehem. Autotransporte, Kraftstoffe u. Folgenutzungen, Mainz, Saarstr. 2-4“

Es handelt sich um einen. potentiell éltlastverdéchtigen Altstandort.
Fir dieses Grundstick sind folgende Vornutzungen bekannt:
1946-1958: SaarstralBe 2 (umfasste die heutigen Grundstiicke Saarstr. 2 und 4
und die Flurstiicke 118 /11 und 118/13)
e Autotransporte, Garagenvermietung, Kraftstoffe, Kfz Hermann
Pfannstiel (1946-1958)
e Mittelrhein. Automobilgesellschaft Gebr. Reichert & Co (1947-
1949)
e GroRtankstelle der Mittelrhein. Automobilgesellschaft (1947-1958)
1971-2004 SaarstraBe 4 (umfasste neben dem heutigen Flurstiick 53/16 auch die
Flursticke 118 /11 und 118/13)
o Autohaus Karell KG, Betrieb einer Kfz-Reparatur-Werkstéatte Nach-
folger Autohaus Mihm GmbH |
1974-2081 SaarstralBe 4 (umfasste neben dem heutigen Flurstiick 53/16 auch die
Flurstiicke 118 /11 und 118/13)
e Kfz- Gebrauchtwagenhandel Fa. Theodor Muders
Aus den Luftbildern 1964 und 1974 kann angenommen werden, dass die aktuell
bestehende Bebauung durch das Autohaus Karell KG oder durch den Kfz-Ge-
brauchthandel Fa. Muders fiir deren Nutzung errichtet worden ist.
Gem. dem Branchenkatalog Baden-Wirttemberg sind Fahrzeugvertretungen (z.
B. Autohandlungen) eingeschrankt altlastrelevant. _
Eine uneingeschrénkte Altlastenrelevanz der Branche kann bei Vorhandensein ei-
ner betriebseigenen Tankstelle oder betriebseigenen Werkstatten bestehen. Im
Zusammenhang mit der Betankung, Wartung, Reparatur (z.B. Wechsel von Be-
triebsflissigkeiten) und Reinigung von Fahrzeugen kénnen Schadstoffe liber Le-
ckagen an Betriebsstoffbehaltern und Handhabungsverluste in den Untergrund
eindringen. Parameter potentieller Bodenkontamination sind MKW (Diesel, Ben-
zin, Ole), BTEX, LHKW, Schwermetalle, PAK und PCB.
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Da am Standort Hinweise auf einen Tankstellenbetrieb (bis 1958) und einen Kfz-
Werkstatt-Betrieb (bis 2004) vorliegen, kann von einer uneingeschrankten Altlast-
relevanz ausgegangen werden.

Bodenverunreinigungen aus den vorgenannten Vornutzungen kénnen nicht aus-
geschlossen werden.

AuBerdem muss entsprechend den Ausfiihrungen des Griin- und Umweltamtes
mit schadstoffbelasteten Auffiillungen gerechnet werden, die bis 4 m u. GOK rei-
chen kénnen.

Bislang liegt mir umfassende Vorerkundung nach § 18 BBodSchV mit Historie und
Identifikation der Flachen potentieller Bodenkontamination (Altlastverdachfsmo-
mente, hier Tankstelle, Werkstatt) nicht vor.

Mit Stellungnahme vom 04.10.2024 zum Bauantrag 63 BR-2023-2407-1 Teilriick-
bau der Bestandsbebauung und Neubau Wohngebaude mit Garage im Unterge-
schoss und Bironutzung im Erdgeschoss, wurde daher eine aufschiebende Be-
dingung formuliert, wonach zunéchst in Abstimmung mit.der SGD Sid Erkundun-
gen/Untersuchungen des Untergrundes und erforderlichenfalls Schutz-/Beschran-
kungs- oder Sanierungsmaflnahmen als Voraussetzung far die geplante Bebau-
ung und Umnutzung vorzunehmen sind:

Diese MaRnahmen sind, sofern noch nicht erfolgt, auch im Zuge der Aufstellung

des BBP erforderlich, um die gesunden Arbeitsverhéltnisse zu gewahrleisten.




2.2 31500000 —5068 /000 — 00 (kurz ASO 5068)

,Restfldche, ehem. Betriebsgeldnde Fa. Erasmusdruck, Mainz, Binger Str. 14-16"

Diese Flache ist bzgl. der gewerblichen Nutzung als nicht altlastverdachtig einge-
stuft.

115/15

N 4818 483 7 _——
Fir dieses Grundstiick sind folgende Vornutzungen bekannt:

o bisca. 1900:  Binger Tor

o um 1941: Bebauung mit flachen, langen Gebauden (Luftbild 1941);
Nutzung unbekannt

o 1943 -1945: vollsténdige Zerstérung und Abriss der Gebdude
(Luftbild 1945)

o 1957 bis 1965: Garten- und Friedhofsamt

o um 1966: Ubernahme durch Erasmusdruck,
Nutzung zunéchst als Lager fiir Pappe.

o Nach einem Brand (Datum nicht bekannt) wurde das Gebé&ude in gleicher

Form wiederaufgebaut.
o bis ca. 1994: Biiros, Werkstatten und Montagerdaume der Fa. ELASTIC

GmbH, Herstellung von Heftern und Lochern.
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Hinweise auf Altlastenverdacht
- ca. 1966 - ca. 1994: ELASTIC GmbH, Herstellung von Heftern und Lochern.

Aufgrund der Nutzungshistorie ist weiterer Altlastenverdacht nicht auszuschlieRen,

jedoch nimmt das heutige Parkhaus der PMG einen Grof3teil der ehem. Parzelle
48/13 ein. Die Parzelle 48/10 ist von den fritheren Nutzungen ab 1957 nur randlich

betroffen.

Bisherige Untersuchungen und Erkenntnisse aus BaumaRnahmen

Das Grundstiick wurde bereits untersucht. Hierzu liegen folgende Untersuchungs-
berichte vor:

o 08.03.00 Erkundung des Bodens hinsichtlich einer Vorab-Deklaration von

7.000 m?® erwartetem Erdaushub
o 06.09.02 Abschlussbericht zur Umgestaltung des Betriebsgelandes Eras-
musdruck Binger Str. 14-16 (Geoserve)

Demnach wurde das Grundstiick mit den Rammkernsondierungen 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 15, 16, 17 und 18 jeweils bis 3 m u. GOK (Ausnahme RKS 5 mit 0,4 m u.
GOK) untersucht. Die Sondierungen wurden iiber das Grundstiick verteilt vorge-
nommen und richteten sich nicht nach bestimmten Verdachtsmerkmalen.
Es ergaben sich Auffilllungen aus sandigem Kies und kiesigem Sand, teilweise
auch schluffigem Sand, die im Siiden des Grundstiickes bis 1 m u. GOK reichten.
Im Norden des Grundstiickes konnte die Auffiillungssohle bis zur Sondiertiefe von
3 m u GOK nicht erbohrt werden. Die Anteile von Bauschutt in den Auffiillungen
waren sehr gering (Ziegelbruch, Bausteinbruchstiicke, Keramikreste, Glasstiick-
chen, teilweise Schlackestiickchen). Die Analysen der {iber die gesamte Sondier-
tiefe entnommenen Mischproben nach LAGA TR ergab iiberwiegend unbedenkli-
che Konzentrationen. Es liegen lediglich vereinzelt leicht erh6hte Arsen-, PAK- und
Zink-Konzentrationen vor, wobei diese in der Regel (mit einer Ausnahme) die Z1.1-
Werte der LAGA-TR einhielten.
Die AushubmaRnahmen zur Errichtung des Parkhauses mit Tiefgarage wurden
gutachterlich begleitet. Es ergaben sich keinerlei Hinweise auf relevante Boden-

kontaminationen.



2.3

Bewertung des ASO 5068 / 000 - 00 Restflache

Mit den durchgefiihrten Untersuchungen und den Erkenntnissen aus der BaumaR-

nahme Parkhaus mit Tiefgarage hat sich der Altlastverdacht hinsichtlich der
Vornutzungen nicht bestatigt.

Die verbliebenen Auffiillungen sind ebenfalls nicht altlastverdachtig.

315 00 000 — 5068 / 000 — 01 (kurz ASO 5068/000-01)

,Heizéltank der Tankanlage, ehem. Betriebsgeldnde Fa. Erasmusdruck, Mainz,
Binger Str. 14-16“

Der Bereich der unterirdischen Heizéltanks ist weiterhin altlastverdachtig.

Der Standort der beiden unterirdischen Heizéltanks wurde bislang weder unter-
sucht noch von der Baumaflinahme Binger Str. 16 tangiert. Es liegen auch keine
Bescheinigungen zur ordnungsgemafen Stilllegung vor. Angeblich sollen die

Tanks aufgeschnitten und mit Sand verfillt worden sein.

~ Es besteht daher noch ein Verdacht auf méglicherweise eingetretene Kontamina-
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tionen im Bereich der beiden unterirdischen Heizoltanks an der Binger Strale.

Wie in der Begriindung zum BBP bereits ausgefiihrt, ist bei spateren BaumafRnah-
men, insbesondere TiefbaumaRnahmen oder bei Anderungen der bestehenden
Nutzung in eine sensible Nutzung (z.B. Wohnungen, Kinderspielplatze) die Obere
Bodenschutzbehérde (SGD Sid, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft,

Bodenschutz Mainz) zu beteiligen.
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Aus der Begriindung des BBP geht darliber hinaus hervor, dass sich innerhalb des

Geltungsbereichs eine Tankstelle (SaarstraRe 6) sowie vier weitere ehem. Betriebs-

standorte mit altlastenrelevanter Vornutzung befinden, die bislang im Bodenschutzka-

taster nicht eingetragen sind.

Hinsichtlich der gesunden Arbeitsverhaltnisse sind zunachst fiir diese Flachen die Er-

fassungsdaten bzgl. des Umgangs mit umweltgefahrdenden Stoffen zu erheben.

Auf Basis der Erfassungsdaten wird die SGD Siid als obere Bodenschutzbehérde die
Erfassungsbewertung nach § 11 (2) LBodSchG fiir die einzelnen Flachen vornehmen
und ableiten, ob und wann Untersuchungen hinsichtlich des Gefdhrdungspotentials
und der gesunden Arbeitsverhaltnisse erforderlich werden.

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen Bedenken gegen den o. g. Bebauungs-
plan, da teilweise die gesunden Arbeitsverhaltnisse aus unserer Sicht nicht gewahr-

leistet sind. Dies ist seitens der Bebauungsplanbehdérde eigenstandig zu tiberprifen.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Lisa Sopp

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.
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